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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung zur Unterstützung eines perkutanen Eingriffs, 
die u. a. ein bildgebendes System für dreidimensio-
nale tomographische Bildgebung, insbesondere ein 
C-Bogen-Röntgensystem umfasst.

[0002] Perkutane Verfahren spielen eine wichtige 
Rolle in der Diagnostik und Therapie unterschiedli-
cher Erkrankungen. Sie beruhen auf dem Prinzip der 
Punktion eines pathologischen Prozesses durch die 
Haut. Damit lassen sich bspw. mit speziellen Biopsi-
enadeln Gewebeproben zu diagnostischen Zwecken 
entnehmen. Mit Hilfe einer Punktion kann auch eine 
Therapie durchführt werden, bspw. die Drainage ei-
nes Abszesses oder die Thermoablation einer solitä-
ren Lebermetastase. Die Perkutane Punktion erfolgt 
in der Regel nach einer vorausgegangenen bildge-
benden Diagnostik mittels Computertomographie 
(CT), Magnetresonanztomographie (MRT) oder Ul-
traschall. Der Eingriff selbst kann durch eine Bildge-
bung in Echtzeit überwacht und anhand der Bildge-
bung gesteuert werden, wobei derzeit überwiegend 
CT oder Ultraschall als bildgebende Verfahren zum 
Einsatz kommen.

[0003] Aufgrund der minimalen Invasivität, der si-
cheren Zugangswege und der lokalen Therapiemög-
lichkeiten ist abzusehen, dass Perkutane Eingriffe in 
den nächsten Jahren weiter zunehmen werden. 
Durch die verbesserte Diagnostik können potenzielle 
Pathologien in immer früheren Stadien entdeckt und 
immer kleinere Herde in schwierig zugänglichen Po-
sitionen punktiert werden, bspw. unklare Rundherde 
in der Lunge mit Abmessungen zwischen 10 und 20 
mm. Die perkutane Diagnostik und Therapie haben 
jedoch auch einige Einschränkungen. So wird in der 
Literatur eine Komplikationsrate zwischen 3,9% und 
23,9% angegeben. Dabei handelt es sich zwar über-
wiegend um nicht lebensbedrohende Blutungen, Hä-
matome, Pneumothoraces oder Organverletzungen. 
Dennoch besteht auch das Risiko, an einem derarti-
gen Eingriff zu versterben, insbesondere bei verse-
hentlicher Verletzung eines großen Gefäßes. Ein 
schwerwiegendes Problem stellt hierbei eine Fehl-
punktion dar. Die Rate fehlerhafter oder unvollständi-
ger Punktionen wird in der Literatur mit bis zu 30% 
angegeben. Fehlpunktionen können zu einer falsch 
negativen Diagnose führen oder eine nicht ausrei-
chende Therapiedosis in der gewünschten Zielregion 
verursachen. Die Anzahl von Fehlpunktionen muss 
sowohl im Interesse des Patienten als auch unter 
dem Gesichtspunkt einer effizienten und Kosten spa-
renden Medizin so gering wie möglich gehalten wer-
den.

[0004] Die Schwierigkeit einer exakten Punktion 
liegt in der Variabilität der Zielregion durch Atembe-
wegungen, pulssynchrone Verschiebungen von Or-

gan und Zielregion bzw. Herd, auch relativ zueinan-
der, sowie möglichen unvorhersehbaren Bewegun-
gen des Patienten, bspw. durch Schmerzreize wäh-
rend des Eingriffes.

[0005] Einige Probleme sind darauf zurückzufüh-
ren, dass Radiologen Punktionen nach Durchsicht 
der Bildaufnahmen aus der vorangegangenen bild-
gebenden Diagnostik und Planung eines geeigneten 
Zugangsweges häufig nach Gefühl durchführen, d. h. 
als sogenannte Blindpunktion. Die Lagevariation ei-
nes Herdes durch die Atemtätigkeit oder pulsierende 
Organbewegungen wird dabei abgeschätzt und in die 
Funktionsplanung einbezogen. Dabei bleibt jedoch 
ein erheblicher Bewegungsspielraum, der fast regel-
mäßig und zudem abhängig von der Erfahrung der 
den Eingriff durchführenden Person zu mehrfachen 
Funktionsversuchen und erneuten Lagekontrollen 
führt. Der Funktionsvorgang wird vor allem in spezia-
lisierten Zentren optional in Echtzeit kontrolliert, 
bspw. mittels Röntgen- oder Ultraschall-Bildgebung.

[0006] Die WO 2005/030330 A1 beschreibt eine An-
ordnung zur Strahlentherapie, die auch zur Unterstüt-
zung eines perkutanen Eingriffs dienen kann, wobei 
ein Instrument von einem Roboter geführt wird. Zur 
Erfassung von Bewegungen des Zielgebiets wird zu-
nächst ein 4D-Bilddatensatz mit außen am Patienten 
angebrachten Markern aufgezeichnet. Das Zielgebiet 
wird anschließend in den einzelnen Bildern des 
4D-Bilddatensatzes markiert, so dass schließlich 
eine Zuordnungstabelle zwischen der Position der 
außen angebrachten Marker und der des innen lie-
genden Zielgebietes berechnet werden kann. Wäh-
rend des Eingriffs werden die außen liegenden Mar-
ker, und damit die Patientenbewegungen, über ein 
Ortungssystem erfasst. Mittels der Zuordnungstabel-
le wird die Position des Zielgebietes in Abhängigkeit 
vom Bewegungszustand ermittelt, um somit das Be-
handlungsinstrument mit größerer Genauigkeit auf 
das Zielgebiet ausrichten zu können.

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Anordnung zur Unterstützung eines 
perkutanen Eingriffs anzugeben, die die Gefahr von 
Fehlpunktionen verringert.

[0008] Die Aufgabe wird mit der Anordnung gemäß
Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Anordnung sind Gegenstand der Unteran-
sprüche oder lassen sich der nachfolgenden Be-
schreibung sowie dem Ausführungsbeispiel entneh-
men.

[0009] Eine beispielhafte Anordnung umfasst zu-
mindest ein bildgebendes System für zwei- oder drei-
dimensionale tomographische Bildgebung, vorzugs-
weise ein C-Bogen-Röntgensystem, einen Roboter, 
der mit dem bildgebenden System registriert und mit 
einer Aufnahmeeinheit zur Aufnahme eines Instru-
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mentes für den perkutanen Eingriff ausgestattet ist, 
eine oder mehrere Einrichtungen zur Erfassung von 
äußeren und/oder inneren Bewegungen eines auf ei-
ner Lagerungseinrichtung gelagerten Patienten so-
wie einer speziell ausgestalteten Verarbeitungsein-
heit. Die mit der Einrichtung erfassbaren Bewegun-
gen umfassen dabei zumindest die Atembewegung 
des Patienten. Die Verarbeitungseinheit weist ver-
schiedene Module sowie eine Eingabeschnittstelle 
auf. Die Eingabeschnittstelle ermöglicht die Zufüh-
rung eines vor dem Eingriff aufgezeichneten 4D-Bild-
datensatzes mit einer zeitlichen Abfolge von 3D-Bil-
dern des für den Eingriff relevanten Bereiches des 
Patienten, denen jeweils eine gleichzeitig aufge-
zeichnete Information über äußere und/oder innere 
Bewegungen des Patienten zugeordnet ist und in de-
nen jeweils ein Zugangspfad für den perkutanen Ein-
griff markiert ist oder markiert werden kann. Der vor 
dem Eingriff aufgezeichnete 4D-Bilddatensatz kann 
auch ein Bilddatensatz sein, der in der gleichen Un-
tersuchung oder Sitzung wie der Eingriff, insbeson-
dere mit dem bildgebenden Gerät der Anordnung, vor 
Beginn des Eingriffs aufgezeichnet wurde. Das Re-
gistrierungsmodul ist so ausgebildet, dass es den vor 
dem Eingriff aufgezeichneten 4D-Bilddatensatz mit 
einem 2D- oder 3D-Bilddatensatz des Patienten re-
gistriert, der bei einer definierten Atemlage des Pati-
enten unmittelbar vor dem Eingriff mit dem bildge-
benden System aufgezeichnet wurde. Bei dem 
3D-Bilddatensatz kann es sich in dem Fall, in dem 
der 4D-Bilddatensatz in der gleichen Untersuchung 
mit dem gleichen bildgebenden Gerät aufgezeichnet 
wurde, auch um 3D-Bilddaten aus dem 4D-Bildda-
tensatz handeln. Das Generierungsmodul generiert 
aus den Zugangspfaden in den 3D-Bildern auf Basis 
der mit dem Registrierungsmodul durchgeführten 
Registrierung Daten für den Roboter, die dem Robo-
ter einen mit den aufgezeichneten äußeren bzw. in-
neren Bewegungen variierenden Sollpfad für das In-
strument vorgeben. Das Steuerungsprogramm für 
den Roboter ist dabei so ausgeführt, dass der Robo-
ter das von einer den Eingriff durchführenden Person 
geführte Instrument während des Eingriffs in Abhän-
gigkeit von momentanen Bewegungsdaten des Pati-
enten, die der Steuerung des Roboters von der einen 
oder den mehreren Einrichtungen zur Erfassung von 
äußeren und/oder inneren Bewegungen während 
des Eingriffs übermittelt werden, auf dem vorgegebe-
nen Sollpfad hält und einen Vorschub des Instru-
ments verhindert, falls und solange eine Abweichung 
der während des Eingriffs erfassten Bewegungen 
von den mit dem 4D-Bilddatensatz aufgezeichneten 
Bewegungen einen vorgebbaren Grenzwert über-
schreitet.

[0010] Auf diese Weise werden bei der Nutzung die-
ser Anordnung innere und/oder äußere Bewegungen 
des Patienten während des Eingriffs bei der Führung 
des Instrumentes automatisch berücksichtigt, so 
dass sich die Gefahr von Fehlpunktionen aufgrund 

derartiger Bewegungen verringert. Der Roboter ge-
währleistet dabei, dass die den Eingriff durchführen-
de Person das Instrument in jeder Bewegungsphase 
(innere und/oder äußere Bewegungen) des Patien-
ten immer auf dem für diese Bewegungsphase vor-
definierten Pfad führt. Werden Bewegungen detek-
tiert, die bei der Voruntersuchung während der Auf-
zeichnung des 4D-Bilddatensatzes, auf Basis dessen 
die Zugangsplanung erfolgte, nicht aufgetreten sind, 
so verhindert der Roboter den weiteren Vorschub des 
Instruments durch die den Eingriff führende Person.

[0011] Der hierbei eingesetzte Roboter ist vorzugs-
weise ein 6-DOF-(Degrees Of Freedom) oder ein 
7-DOF-Roboter. In der bevorzugten Ausgestaltung 
wird ein sog. Leichtbauroboter (LBR) eingesetzt, der 
vorzugsweise modular aufgebaut und dem menschli-
chen Arm nachempfunden ist. Derartige Roboter ha-
ben sieben Freiheitsgrade und ermöglichen im Ver-
gleich zu den klassischen Industrierobotern eine er-
höhte Flexibilität und Manipulierbarkeit. Eine inte-
grierte Sensorik in Verbindung mit innovativen Rege-
lungsalgorithmen ermöglicht es, äußeren Kräften 
nachzugeben sowie sensible Bewegungen und kom-
plexe Bewegungsabläufe durchzuführen. Einem 
Leichtbauroboter können auch Arbeitsschritte beige-
bracht werden, indem er bei der Hand genommen 
und geführt wird (sog. Teachen). Ein aufwendiges 
Programmieren ist hierfür nicht erforderlich.

[0012] Die ein oder mehreren Einrichtungen zur Er-
fassung von äußeren und/oder inneren Bewegungen 
umfassen neben einer Einrichtung zur Aufzeichnung 
der Atembewegung vorzugsweise auch ein 
EKG-System zur Erfassung des Herzschlags. Auch 
andere Einrichtungen zur Erfassung von äußeren 
und/oder inneren Bewegungen, bspw. ein Positions-
erfassungssystem für äußere Bewegungen, können 
eingesetzt werden. Hierbei kann es sich bspw. um ein 
optisches System mit einer Kamera handeln, das auf 
dem Patienten im Bereich des Eingriffs angebrachte 
Markierungen und deren Bewegungen erfasst. Hier-
bei ist es erforderlich, dass die bei der Erstellung des 
prä-interventionellen 4D-Bilddatensatzes aufge-
zeichneten Bewegungen auch mit den Einrichtungen 
der Anordnung erfasst werden können.

[0013] Die vorgeschlagene Anordnung nutzt somit 
eine Kombination aus einer bewegungsadaptierten 
4D-Bildgebung und einem Robotersystem, um zum 
einen zyklische Bewegungen, wie Atem oder Puls-
schlag, automatisch bei dem Eingriff zu berücksichti-
gen und zum anderen unwillkürliche Bewegungen 
des Patienten während des Eingriffes zu erkennen 
und den Patienten entsprechend zu schützen. Durch 
die Möglichkeit, der behandelnden Person bestimmte 
Bewegungen bei der Führung des Instrumentes frei-
zugeben und andere zu blockieren, wird eine hoch-
genaue Punktion ermöglicht.
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[0014] Die vorgeschlagene Anordnung wird nach-
folgend anhand eines Ausführungsbeispiels in Ver-
bindung mit den Zeichnungen nochmals kurz erläu-
tert. Hierbei zeigen:

[0015] Fig. 1 eine stark schematisierte beispielhafte 
Darstellung der vorgeschlagenen Anordnung sowie

[0016] Fig. 2 ein Beispiel für die Durchführung einer 
perkutanen Intervention mit der vorgeschlagenen An-
ordnung.

[0017] In der schematischen Darstellung der Fig. 1
ist ein C-Bogen-Röntgengerät 1 als bildgebendes 
System angedeutet, das u. a. den C-Bogen 4 mit dem 
daran angebrachten Röntgenaufnahmesystem be-
stehend aus Röntgenröhre 2 und Röntgendetektor 3
sowie die Patientenlagerungseinrichtung 5 umfasst. 
Bei dem bildgebenden System kann es sich auch um 
andere Systeme, wie bspw. ein Ultraschallgerät, ei-
nen Computertomographen oder ein Gerät der funk-
tionellen Bildgebung, insbesondere zur Positro-
nen-Emissions-Tomographie, handeln.

[0018] Im vorliegenden Fall ist an der Raumdecke 
ein Roboter 6 montiert, der am Ende seines Roboter-
arms 7 die Aufnahmevorrichtung 8 für eine Punkti-
onsnadel trägt. Im vorliegenden Beispiel ist lediglich 
eine Einrichtung zur Erfassung von inneren und/oder 
äußeren Bewegungen des Patienten als Atemgurt 10
dargestellt. Das C-Bogen-Röntgensystem 1, die 
Steuerung 9 des Roboters 6 sowie der Atemgurt 10
sind mit einer Verarbeitungseinheit 11 verbunden. 
Diese Verarbeitungseinheit weist eine Eingabe-
schnittstelle 12 für die Zuführung eines präoperativ 
aufgezeichneten 4D-Bilddatensatzes, ein Registrie-
rungsmodul 13 zur Registrierung dieses 4D-Bildda-
tensatzes mit einem mit dem C-Bogen-Röntgensys-
tem 1 aufgezeichneten 3D-Bilddatensatz des Patien-
ten in einer definierten Atemlage sowie das Generie-
rungsmodul 14 auf, das die Daten des Sollpfades des 
Instrumentes generiert und für die Bewegung bzw. 
Steuerung des Roboterarms 7 an das Steuerungs-
programm der Steuerung 9 des Roboters 6 übermit-
telt.

[0019] Die Verarbeitung der Daten und Steuerung 
des Roboters, d. h. die Module der Verarbeitungsein-
heit und die Steuerung, können bei der vorgeschla-
genen Anordnung für den Fachmann ersichtlich auch 
in einer einzigen Einheit zusammengefasst oder auf 
mehrere räumlich getrennte Einheiten aufgeteilt sein. 
Dies spielt für die erfindungsgemäße Funktion der 
Anordnung keine Rolle.

[0020] Bei der Durchführung einer perkutanen Inter-
vention mit der vorgeschlagenen Anordnung werden 
die folgenden Verfahrensschritte 1) bis 9) durchge-
führt, die auch im Flussdiagramm der Fig. 2 darge-
stellt sind. 

1) Zunächst wird ein prä-interventioneller 4D-Bild-
datensatz vom Patienten erfasst und ggf. rekons-
truiert. Die Erfassung dieses Bilddatensatzes 
kann mit unterschiedlichen tomographischen bild-
gebenden Techniken erfolgen, bspw. mittels CT, 
mittels MRT oder mittels Ultraschall. Die Erfas-
sung des Bilddatensatzes erfolgt in verschiede-
nen Atemphasen (t1 bis tn), mindestens jedoch in 
einer maximalen Inspirations- und Expirations-
phase. Ggf. können Zwischenstufen der Atmung 
interpoliert werden. Parallel dazu werden die 
Atemfrequenz und -tiefe sowie möglichst alle be-
wegungsrelevanten Daten aufgezeichnet, wie 
bspw. die Herztätigkeit (EKG), die Darmtätigkeit 
oder die äußere Patientenbewegung. Hierzu kön-
nen bekannte Einrichtungen eingesetzt werden, 
wie bspw. ein Atemgurtsystem oder ein EKG-Ge-
rät. Die aufgezeichneten Bewegungsdaten wer-
den mit dem 4D-Bilddatensatz coregistriert, so 
dass jeder Bewegungsphase ein 3D-Bild (bzw. 
3D-Bilddatensatz) des 4D-Bilddatensatzes zuge-
ordnet werden kann oder umgekehrt.
2) Im nächsten Schritt wird in allen 3D-Bildern des 
4D-Bilddatensatzes, ggf. nach einer Segmentie-
rung des interessierenden Bereiches, die Zielregi-
on durch den Anwender markiert. Dies kann, 
ebenso wie der nachfolgende Schritt, am Bild-
schirm mit Hilfe eines geeigneten graphischen 
Eingabegerätes erfolgen.
3) Anschließend werden der optimale Zugangs-
weg zu der Zielregion sowie die Punktionsstelle in 
allen n 3D-Bildern geplant und markiert. Dies er-
folgt ggf. unter Berücksichtigung der Atembewe-
gung, pulssynchroner Organbewegung und der 
Elastizität/Deformierbarkeit des Gewebes in der 
Zielregion und auf dem Punktionspfad.  
Nach diesen vorbereitenden Schritten liegt somit 
für jede Bewegungsphase ein Zugangsweg fest 
und ist in den entsprechenden 3D-Bildern mar-
kiert.  
Die Aufzeichnung des 4D-Bilddatensatzes sowie 
die entsprechenden vorbereitenden Schritte kön-
nen auch im größeren zeitlichen Abstand vor dem 
eigentlichen Eingriff vorgenommen werden.
4) Unmittelbar vor dem Eingriff erfolgt die Erfas-
sung eines interventionellen 3D-Bilddatensatzes 
mit dem C-Bogen-Röntgensystem in definierter 
Atemlage, z. B. Atemruhelage, des Patienten. 
Nach der 3D-Rekonstruktion des Datensatzes 
kann optional nochmals eine Überprüfung der 
Planung und Markierung des optimalen Zugangs-
weges und der Punktionsstelle erfolgen.
5) Im nächsten Schritt erfolgt die Registrierung 
des prä-interventionellen und des interventionel-
len Datensatzes, angepasst auf die bei der Erzeu-
gung des interventionellen Datensatzes definierte 
Atemlage. Damit können die Auslenkungen der 
Atemexkursionen und Organbewegungen des 
prä-interventionellen 4D-Bilddatensatzes dem 
statischen interventionellen 3D-Bilddatensatz 
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übertragen bzw. einem veränderten Atemzyklus 
angepasst werden.
6) Anschließend erfolgt die Übertragung der Zu-
gangsplanung aus den vorangehenden Schritten 
auf den eingesetzten Roboter. Dies wird durch 
das Generierungsmodul der Verarbeitungseinheit 
durchgeführt.
7) Schließlich erfolgt während des Eingriffs die 
kontinuierliche Aufnahme der extrinsischen und 
intrinsischen Bewegungen des Patienten, bspw. 
mit dem Atemgurtsystem oder über ein EKG-Sig-
nal. Anhand der Planung folgt der Roboter auto-
matisch atmungsregistriert dem Punktionspfad, 
der den optimalen Zugangspunkt mit der variab-
len Lage der zu punktierenden Region verbindet. 
Dabei ist die Steuerung des Roboters, eines LBR, 
so programmiert, dass der Roboter einen Vor-
schub der Punktionsnadel nur freigibt, solange die 
Ausrichtung am LBR der atmungskorrelierten Pla-
nung entspricht bzw. das Bewegungsmuster (z. B. 
Atmungsmuster) nicht verlassen wird. Eine Ab-
weichung kann bspw. durch Husten des Patienten 
auftreten. Bei Auftreten von längeren oder größe-
ren Abweichungen müssen ggf. die Schritte 4) bis 
6) erneut durchgeführt werden.
8) Während des Eingriffs, d. h. der Punktion oder 
Therapie der Zielregion, erfolgt der Nadelvor-
schub durch den Arzt. Dies kann ggf. zusätzlich 
mittels Fluoroskopie oder Ultraschall-Bildgebung 
überwacht werden.
9) Abschließend führt der Arzt eine post-interven-
tionelle Bildkontrolle durch, bspw. mit dem C-Bo-
gen-Röntgensystem oder einem Ultraschallsys-
tem.

[0021] Der Vorteil der vorgeschlagenen Anordnung 
liegt in der Kombination einer Bildgebung, die Atem-
tätigkeit, pulssynchrone Organbewegung und/oder 
zufällige andere Bewegungen (bspw. Darmtätigkeit 
oder Patientenbewegung) berücksichtigt, mit einem 
Robotersystem, das den Arzt hochgenau anhand 
dieser Bild- und Bewegungsdaten bei der Punktion 
unterstützen kann.

Patentansprüche

1.  Anordnung zur Unterstützung eines perkuta-
nen Eingriffs, die zumindest umfasst:  
– ein bildgebendes System (1), das zwei- oder dreidi-
mensionale tomographische Bildgebung ermöglicht,  
– einen Roboter (6), der mit dem bildgebenden Sys-
tem (1) registriert und mit einer Aufnahmeeinheit (8) 
zur Aufnahme eines Instrumentes für den perkutanen 
Eingriff ausgestattet ist,  
– eine oder mehrere Einrichtungen (10) zur Erfas-
sung von äußeren und/oder inneren Bewegungen ei-
nes auf einer Lagerungseinrichtung (5) gelagerten 
Patienten, wobei die Bewegungen zumindest die 
Atembewegung umfassen, und  
– einer Verarbeitungseinheit (11) mit  

• einer Eingabeschnittstelle (12) für einen vor dem 
Eingriff aufgezeichneten 4D-Bilddatensatz mit einer 
zeitlichen Abfolge von 3D-Bildern eines für den Ein-
griff relevanten Bereiches des Patienten, denen je-
weils eine gleichzeitig aufgezeichnete Information 
über äußere und/oder innere Bewegungen des Pati-
enten zugeordnet ist und in denen jeweils ein Zu-
gangspfad für den perkutanen Eingriff markiert ist 
oder markiert werden kann,  
• einem Registrierungsmodul (13), das den vor dem 
Eingriff aufgezeichneten 4D-Bilddatensatz mit einem 
2D- oder 3D-Bilddatensatz des Patienten registriert, 
der bei einer definierten Atemlage des Patienten un-
mittelbar vor dem Eingriff mit dem bildgebenden Sys-
tem (1) aufgezeichnet wurde, und  
• einem Generierungsmodul (14), das aus den Zu-
gangspfaden in den 3D-Bildern auf Basis der mit dem 
Registrierungsmodul (13) durchgeführten Registrie-
rung Daten für den Roboter (6) generiert, die dem 
Roboter (6) einen mit den aufgezeichneten äußeren 
bzw. inneren Bewegungen variierenden Sollpfad für 
das Instrument vorgeben,  
– wobei ein Steuerungsprogramm für den Roboter (6) 
so ausgeführt ist, dass der Roboter (6) das von einer 
den Eingriff durchführenden Person geführte Instru-
ment während des Eingriffs in Abhängigkeit von mo-
mentanen Bewegungsdaten, die einer Steuerung 
des Roboters (6) von der einen oder den mehreren 
Einrichtungen (10) zur Erfassung von äußeren 
und/oder inneren Bewegungen gleichzeitig übermit-
telt werden, auf dem vorgegebenen Sollpfad hält und 
einen Vorschub des Instruments durch die Person 
verhindert, falls und solange eine Abweichung der 
während des Eingriffs erfassten Bewegungen von 
den mit dem 4D-Bilddatensatz aufgezeichneten Be-
wegungen einen vorgebbaren Grenzwert überschrei-
tet.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, bei der der Ro-
boter (6) ein Leichtbauroboter ist.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der 
der Roboter (6) ein 6-DOF oder 7-DOF Roboter ist.

4.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei der das bildgebende System (1) ein C-Bo-
gen-Röntgensystem ist.

5.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei der das bildgebende System (1) ein Ultraschall-
gerät ist.

6.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei der das bildgebende System (1) ein Computerto-
mograph ist.

7.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
bei der die eine oder mehrere Einrichtungen (10) zur 
Erfassung von äußeren und/oder inneren Bewegun-
gen ein EKG-System zur Erfassung des Herzschlags 
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umfassen.

8.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
bei der die eine oder mehreren Einrichtungen (10) zur 
Erfassung von äußeren und/oder inneren Bewegun-
gen ein Positionserfassungssystem umfassen, mit 
dem eine äußere Bewegung des für den Eingriff rele-
vanten Bereiches des Patienten erfassbar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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